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Ländliche Entwicklung und Herstellung der Oberbauschichten  

von Straßen und anderen Verkehrsflächen nach den RStO;  

Anwendung der ZTV Pflaster-StB 20 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur 

Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen“, Ausga-

be 2006 (ZTV Pflaster-StB 06) wurden von der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) überarbeitet und als „Zusätzliche 

Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Ver-

kehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von Einfassungen“, 

Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster-StB 20) neu herausgegeben. 

 

Das LMS vom 13.11.2017 Gz. E 5/a-7553-1/111 wird aufgehoben und mit 

diesem LMS neu gefasst.  

 

1. Allgemeines 

Die ZTV Pflaster-StB 20 regeln die Herstellung von Pflasterdecken 

und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung (Regelbauweise) 

auf Verkehrsflächen sowie die Herstellung von Einfassungen. 
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2. Anwendung 

Die ZTV Pflaster-StB 20 sind künftig beim Bau von Straßen und 

anderen Verkehrsflächen nach den „Richtlinien für die Standardisie-

rung des Oberbaus von Verkehrsflächen“ (RStO) anzuwenden. 

 

Die in den ZTV Pflaster-StB 20 mit Randstrich gekennzeichneten 

Absätze sind „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen“. Sie 

sind den Bauverträgen als Vertragsbestandteil zugrunde zu legen. 

 

3. Richtlinien 

Die in den ZTV Pflaster-StB 20 kursiv gedruckten und nicht mit 

Randstrich gekennzeichneten Absätze sind „Richtlinien“. Sie sind bei 

der Bauvorbereitung, der Aufstellung der Bauvertragsunterlagen so-

wie bei der Überwachung, Abnahme und Abrechnung der Bauarbei-

ten zu beachten. 

 

4. Bezugsmöglichkeit 

Die ZTV Pflaster-StB 20 können unter der FGSV-Nr. 699 bei der 

FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln bezogen 

werden. 

 

Die Ämter für Ländliche Entwicklung werden gebeten, dieses LMS ihren 

fachlich befassten Dienstkräften sowie dem jeweiligen Verband für Ländli-

che Entwicklung zur Kenntnisnahme und Beachtung zuzuleiten. 

 

Dieses LMS wird in die Datenbank Bayernrecht und das Internetangebot des 

LVLE Bayern eingestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Dr. Franz Schlosser 

Ministerialrat 

 


